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Postalische Bestimmungen
gültig vom l Januar 875

Packetportotaris für Sendungen im Innern des
ReichspostgebietS sowie für Sendungen nach

und aus Bayern und Württemberg
1 DaS Porto beträgt

für Packete
I bis zum Gewicht von 5 Kilogramm

s auf Entfernungen bis 0 geographische

Me len einschließlich 25 Pf R M
k auf alle weiteren 50II beim Gewichte über 5 Kilogramm
a für die ersten 5 Kilogramm die Sätze wie vorstehend

unter I
d für jede weitere Kilogramm od r den überschießenden

Theil eine Kilogramms
bi 10 Meilen Zone 1

über 20
5V

10
20
50

100
150 Meilen

5 Pf R M
10

i o
150

l Zone 2

Zone 3 20
Zone 4 30Zone 5 406 ne 6 50L für Briefe mit Werthangabe

ohne Unterschied des Gewichts
auf Entfernungen bis 10 Meilen ein

schließlich 20 Pf R Mauf alle weiteren Entfernungen 40
2 Die Vnsicherungsgebühr beträgt 5 Pfennige R M

für je 300 Mark oder einen Theil von 300 Mark
mindestens jedoch 10 Pf R M und

3 der Portozuschlag für unfrancirte Packete bis zum
Gewichte von 5 Kilogramm einschließlich und für
unfrancirte Briefe mit Werthangabe 10 Pf R M

4 Für Sperrgut wi d das Porto um die Hälfte erhöht
Dem erhöhen Porto tritt gegebenen Falls die Ver
ficherungsgebühr und der Portozuschl g von 10 Pf

R M im einfachen Betrage hinzu Der Gesammt
betiag ist nöthigenfalls auf eine durch 5 theilbare
Pfennigsumme nach unten abzurunden Es kostet also
beispielsweise ein sperriges Packet im Gewichte von
3 Kilogramm
in Zone 2 über 10 20 Meilen

50 j 25 75 Pf im Francirungsfalle
und 85 Pf im Nichtfrancirnngsfalle

in Zone 1 bis 10 Meilen
25 t 12 2 37 2 oder nach unten abgerundet

35 Pf im Francirungsfalle
und 45 Pf im Nichtfrancirungöfalle

Die neuen Reichsstempelmarken lauten auf Steuer
beträge von 0,10 0, 5 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90
1,20 1,50 2,25 3,00 4,50 6,00 9,00 15,00 und
30,00 Mark Die neuen WechfelblancetS lauten auf
Steuerbeträge von 0,10 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75
0,90 1,20 1,50 2,25 und 3,00 Mark

Die neuen Reichestempelmarken nnv mit dem Reichs
stempel versehenen BlancetS werden erst vom 1 Januar
1875 ab an das Publicnm verkauft Dageg n dürfen von
demselben Zeitpuncte ab die gegenwärtig gebräuchlichen
Stempelmarken und BlancetS dem Publicum weht mehr
verkauft werden Ein Umtausch der in den Händ n des
Publicnm befindlichen älteren Reichsstempelmarken und
gestempelten BlancetS findet nicht statt vielmehr können die
selben bis auf Weitere auch ferner zur Entrichtung der
Wechselstempelabgabe verwendet werden

kirchliche Anzeigen
Am NeujahrStatage und am Sonntage nach Neujahr den

I und 3 Januar 1875
Katholische Kirche Donnerstag den 31 December 1874

Sylvesterabend 7 Uhr Jahresschluß mit Predigt Herr
Pfarrer Woker

Freitag den 1 Januar 1875 Morgens 6 Uhr An

dacht Derselbe Morgens 7 Uhr Frühmesse Herr
Kaplan Peter Um 9 Uhr Hr Pfarrer Woker Um
2 Uhr Schlußandacht Derselbe

Sonntag den 3 Januar Morgens 7 /z Uhr Frühmesse
Hr Kaplau Peter Um 9 Uhr Hr Pfarrer Woker
Um 2 Uhr Vesper Derselbe

Ev Lutherische Gemeinde gr Berlin 14 Vorm
91/z Uhr Gottesdienst

Apostolische Gemeinde gr Märkerstraße 23 Vormitt
10 12 Uhr Feier der heiligen Eucharistie Nachmitt
Z Uhr Predigt danach Abendgottesdienst

Vermischtes
Diebr au nschweigischen Zehnthalerscheine

wird man gut thun lieber g r nicht anzunehmen Die
echten müssen nämlich sehr ungeschickt gemacht und die

falschen sehr geschickt nachgeahmt sein da versichert wird
in Braunschweig seldst an der Leihhauskasse sei man oft
im Zweifel ob ein vorgelegter Schein echt oder falsch sei
Wenigstens außerhalb Brannschweigs sollte man diese Zehn
thalerscheine ein für allemal zurückweisen wenn man sicher
gehen will nicht durch ein Falsificat betrogen oder einen
echten als F lsificat zurückgewiesen zu sehen

Die meteorologische Beobachiungsstation Reichenau
in Nieder Oesterreich telegraphirt an die K K meteorolo
gische Centralanstalt in Wien Heute 23 um 5 Uhr
15 Minuten Morgen wurde hier und in der Umgegend
bis Gloggnitz ein starker Erdstoß beobachtet der in der
Richtung von Ost nach West erfolgte

Kalauer über den Prozeß Arnim In Wieu
wurde der folgende fürchterliche Kalauer kolportirt Der
Siaatsanwalt Tessendorfs s igte in seinem Plaidoy r wider
den Grafen Arnim Der Herr Angeklagte befindet sich
aus dem Holzendorf Wege wenn er glaubt daß ich mich
auf das Gemunckel der Vertheidigung werde in s Dockhorn
jagen lassen

Krankenpflege für Gesinde und Lehrlinge in der Universitats Klinik
zu Halle a d S

Mit dem 1 Januar 1875 beginnt ein neues Abonnement auf die Krankenpflege
für Gesinde und Lehrlinge unter den nachstehenden Bedingungen

Den bisherigen Abonnenten werden die auf das Jahr 1875 lautenden Abonnements
scheine zugeschickt neue Reflectanteu aber ersucht ihre Anmeldungen während der Vormit
tagsstunden von 9 bi 12 Uhr im Geschäftszimmer der Univerfitäts Klinik hier abzugeben

Regulativ
für die freiwillige Gesinde Kranleukasse zu Halle a d S

H 1 Eine jede im Stadtbezirke wohnende Dienstherrschaft erlangt gegen Voraus
zahlung von einem Thaler auf da Kalenderjahr die Berechtigung zur unentgeltlichen Kur
und Verpflegung eines in ihrem Dienste erkrankten Dienstboten btS zu der Dauer eine
Vierteljahres in den Räumen der Universität Klinik oder anderer dazu geeigneter von den
Direktoren zu bestimmender Localitäten Die Annahme von Anmeldungen außerhalb
Stadtbezirks wohnender Dienstherrschaften unterliegt dem jedesmaligen Specialbeschlusse

Vorsteher der Kasse
2 Die den Dienstherrschaften zustehende Berechtigung soll sich auch auf

hier wohnenden Lehrherrn wegen seiner Lehrlinge erstrecken
3 Den Dienstboten und Lehrlingen wird außerdem nachgelassen sich im eij

Namen für den Fall zu abonniren daß sie hier in einem Gesindedienst oder in der
erkranken sollten

Dagegen können Dienstboten oder Lehrlinge welche sich bereit in einem Kranken
Hause befinden vor ihrer Wiederherstellung zum Abonnement nicht verstattet werden

abgeschlossen ÄuS demselben entstehen für den Abonnenten keinerlei Rechte an das kli

Institut oder an die Universität
5 Die Dienstboten werden nach dem Geschlechte und ihrer Kategorie alt

chin Hausmädchen Amme Kut cher Bedienter Ackerknecht u s w angemeldet Auf den
Namen kommt eS dabei nicht an vielmehr bleibt der vorfallende Gesindewechsel ohne Emfluß

Wer mehrere Dienstboten derselben Kategorie hält also z B mehrere Hansmäd
chen muß alle zu dieser Kategorie gehörenden Dienstboten anmelden und für sie die Bei
träge entrichten

Ein Dienstbote einer Kategorie kann nicht an die Stelle eines von der an
Kategorie treten

Die Lehrlinge müssen namen lich angemeldet werden und gelten die Abonnements
scheine nur für die darin namentlich bezeichneten Lehrlinge

Z k Das Anrecht neu eintretender Mitglieder auf freie Kur und Verpfl
tritt nach Ablauf von vierzehn Tagen vom Tage der Anmeldung an gerechnet ein
selben haben den vollen AbonnementspreiS für das Kalenderjahr zu zahlen

7 W rd ein Dienstbote oder ein Lehrling für welchen abonnirt worden
so ist dieS unter Vorzeigung des für den Erkrankten ausgestellten AbonnementSscheine
Bureau der Anstalt anzuzeigen worauf sofort die unentgeltliche Aufnahme desselben erfolgt

H 8 Wenn es verlangt wird soll der Kranke mit einem Korbe abgeholt werden
Die Kosten eines solchen Transports trägt Abonnent
Z 9 Wird die Krankenpflege über die Abonnementszeit hinaus ausgedehnt so mr

für da nächste Jahr von Neuem abonnirt werden
10 Es versteht sich vo i selbst daß wenn derselbe Dienstbote oder der an de

sen Stelle getretene oder der namentlich angemeldete Lehrling im Lause das Jahres wi
derholt erkranken sollte die unentgeltliche Pflege dennoch geleistet werden muß

Kur und Verpfl guvg koften bezahlen Eine Erstattung der Beiträge findet in diesem
richt statt

L 12 Das Abonnement giebt kein Recht auf freie Beerdigung
Professor vr Weber Professor Dr Bolkman

Bekanntmachung
Die Gewerbesteuer Rolle für das Jahr 1875 liegt bis zum 10 Januar auf dem

Rathhause im Steuerbüreau zur Einsicht der Betheiligten offen
Reklamationen gegen die Gewerbesteuer Veranlagung sind innerhalb 3 Monate vom

Tage des Erscheinens duser Bekanntmachung bei uns anzubringen

Halle den 24 December 1874 Der Magistrats
Bekanntmachung

Die Heberolle der Grund und Gebäudesteuer für das Jahr 1875 liegt bis zum
15 Januar in der Kämmerei II zur Einficht der Betheiligten aus

Einwendungen gegen die Festsetzungen der Heberolle müssen binnen 3 Monaten vom
Tage dieser Bekanntmachung bei dem Königlichen Fortschreibungs Beamten Steuer Jnspector
Römer Hierselbst schris lich angebracht werden

Halle den 24 December 1874 Der Magistrat
Bekanntmachung

Unter Bezugnahme auf tie Polizei Verordnung vom 3 Mai 1850 wird das Publi
cum darauf aufmerkjam gemacht daß der Wohnungs Umzug zum 1 Quartale 1875
bei kleinen Wohnungen am 2 Januar dagegen wegen des auf den 3 Januar fallende
Sonntags bei mittleren Wohnungen am 4 Januar und bei größere Wohnungen am
5 Januar Abends beendet sein muß

Halle den 7 December 1874 Die Polizei Verwaltung
Bekanntmachung

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß nur
l 1 dem Stadt Singechore
2 den Halloren jedoch nur bei den Pfännern

das Recht zusteht zum neuen Jahre freiwillige Geschenke einzusammeln und daß Personen
welche derartige Geschenke unbefugt einfordern sich des Bettelns schuldig machen

Halle den 29 December 1874 Die Polizei Verwaltung

Bekanntmachung
Schnee und Eis kann außer auf der Wiese hinter der Gas Anstalt auf dem Oeko

nom Kohuert scheu Ackerstücke vor dem Rannischen Thore an der Beesenerstraße unMittel
1 bar hinter dem vormals Aimmermauu ichen Garten und vor dem Königsthore auf dem

hinter der Wtrnecke fchen Fabrik zwischen der Mersebnrger Chaussee und dem Wege hinter
der Landwehr liegenden Ackerplane abgeladen werden

Halle den 29 December 1874 Die Polizei Verwaltung
Ein gold Armband von der Zenker

gasse bis Bellevue verloren Gegen Beloh
nung abzugeben Rittergasse 15

Familien Nachrichten
Heute früh k Uhr starb nach längeren Lei

den unser lieber Oscar im Alter von l /z
Jahren B Knüpfer u Frau

Halle den 30 December 1874
n Ein kleiner schwarzer Hund ohne

Halsband auf den Namen Mäuschen hörend
entlaufen Bitte gegen gute Belohnung ab

zugeben bei Franz Reuter
g Taubengasse 2Vor Ankauf wird gewarnt

Todes Anzeige
Hente Nachmittag 4 Uhr entschlief sanft

meine liebe Frau und unsere gute Mutter im
Alter von 60 Jahren Dies allen Freunden
und Bekannten zur Nachricht

Halle den 29 December 1874
Chr Weniger Schlossermeister

Am 24 Decbr ein silb Fingerhut mit
rothem Stein verloren Gegen Belohnung
abzugeben bei Krüger Leipzigerstr 4
Eine Kinder Boa vor einiger Zeit

verloren Gegen Belohnung abzu
s geben Wuchererstraße 16 II Mtlvd M IM MZK

Oeevnom irr Llsmkorbstkg döi tigt
am 22 Ootdr 1874 äkir ZlUQlkestNtions
üi i üksr äiv Zuwms von sisbaeim IKIr
iüölin AslÄ8tet

Halls

n Brief nicht da
Wafferstand der Saale bei Trotha

Am 29 Decbr Abds am Unterp M 72
Am 30 Decbr Mrgs am Uuterp M 72
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Bekanntmachung
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß vom 1 Januar 1875 ab unter Aufhebung des Tarifs vom 20 De

cember 1872 nachstehender Wassergeld Tarif für die Benutzung der öffentlichen Wasserleitung in Kraft tritt

Halle den 24 December 1874 Der Magistrat
v Boß

Wassergeld Tarif
1 Wasser zum Hauss ud Wirthschafts Bedarf

Ja das Wasser zum gewöhnlichen Haus und Wirthschasts Bedarf welches allen
zur Communalbestenrnng herangezogenen Häusern bis zu /zz odm pro Tag und Kopf der
Hausbewohner resp bis zu 5 odm pro Mark der Staats Gebäudesteuer für Wohnhäuser
unentgeltlich zugeführt wird ist nur inbegriffen

das zum Trinken Kochen Waschen Scheuern und Spülen für die
Hauswirthschaften nicht das Wasser zum Spülen der Keller Niederlagsräume
und Ställe sowie der Gefäße und Flaschen zum Betriebe eines Gewerbes zum Baden
und zum Sprengen beim Fegen der Straßen und Höfe erforderliche Wasser

Nicht inbegriffen vielmehr besonders zu bezahlen ist

1 das Wasser sür Pissoirs und Waterclosets und zwar ist zu entrichten von
jedem Pissoir in den Häusern und Höfen jährlich 3 Mark und wenn das Pissoir
nicht einen einzelnen Stand sondern eine für zwei und mehrere Personen gleichzeitig
benutzbare Rinne bildet für jeden laufenden Meter derselben 4 Mark für ein Closet
aber ein nach der Localität festzusetzender Pauschalzins von 3 15 Mark jährlich

2 das Wasser für Ställe und Remisen und ist zu zahlen
für jedes Pferd oder Stück Rindvieh d für jeden zum Personen Transport
bestimmten Wagen jährlich 3 Mark Leiter Roll und andere Arbeitswagen
werden nicht veranlagt

Ist der Viehstand ein wesentlicher Theil des Gewerbebetriebes wie bei Fuhr
Herren Oekonomen Viehhändlern Fleischern Stärkefabrikanten n s w so bleibt
der Wasserwerks Verwaltung überlassen nach Abtheilung 2 dieses Tarifs einen
Pauschal WasserzinS oder die Bezahlung nach dem Wassermesser eintreten zu
lassen

Pferdeställe in Gasthcfen und Ausspannungen und bei Pferdehändlern werden
regelmäßig mit 60 Pfg pro Jahr für je 1 m Krippenlänge Schweine und
Schafställe mit 18 Pfg für je 1 jm Grundfläche veranlagt

3 das Wasser für Gärten und Gewächshäuser
a bei Gärten bleiben 2V Meter außer Betracht im Nebligen ist zu zahlen

von 20 bis
50 bis

100 bis
200 bis
300 bis
400 bis
500 bis
000 bis
700 bis
800 bis
900 bis

1000 bis
1100 bis
1200 bis
1300 bis
1400 bis
1500 bis

50 Meter incl
100

1 Mark 50 Pfg
3 Mark Pfg

200 6 Mark Pfg300 8 Mark 75 Pfg400 11 Mark 25 Pfg500 13 Mark 50 Pfg600 15 Mark 75 Pfg700 17 Mark 75 Pfg800 19 Mark 75 Pfg900 21 Mark 50 Pfg1000 23 Mark 25 Pfg1100 24 Mark 75 Pfg1200 26 Mark 25 Pfg1300 27 Mark 75 Pfg1400 29 Mark P g1500 30 Mark Pfg2000 1 Mark für jede 100 M
über 1500

daher für 2000 35 Mark Pfg2000 bis 3000 Mark 75 Pfg für je 100
IHM über 2000

Für größere Gärten sind bei einem Wasserverbrauche von 1 odm täglich
pro Sommerhalbjahr Wassermesser zulässig und treten dann die unter Nr 2
angegebenen Sätze mit der Maßgabe ein daß pro Sommerhalbjahr mindestens
26 Mark zu entrichten find

d Für den Wasserbedarf in Gewächshäusern sind jährlich 28 Pfg für jeden mjm
des vom Gewächshause eingeschlossenen Raumes zu entrichten

2 Waffer zu gewerbliche Zwecke
Jeder Verbrauch von Wasser zu gewerblichen Zwecken ist ausdrücklich und bei Ver

meidung der in Z 14 des Reglements angedrohten Strafen und Nachtheile anzumelden und
regelmäßig besonders zu bezahlen

Die Bezahlung erfolgt entweder nach Pauschalsätzen die von der Wasserwerks Ver
waltung unter Recurs an das Curatorwm des Wasserwerks festgesetzt erden oder bei einem
Wasserverbrauche von mindestens 1V odm täglich nach Verlangen des Abnehmers oder
der Verwaltung nach Wassermesser

Bei Feststellung der Pauschalsätze wird ein Preis von 15 Pfg pro odm Wasser
zum Grunde gelegt und ist als Reg l ein Minimalsatz von 3 Mark jährlich zu zahlen
Bei kleinerem Gewerbebctriebe kann ein 15 odm nicht übersteigender Wasser Verbrauch
außer Betracht bleiben

Bei den Fleischern werden und zwar bei denen die nur Rindvieh oder Schafvieh
schlachten 2 /z Cbmtr bei denen die nur Schweine schlachten 5 Cbmtr bei denen die
bald Schweine bald anderes Vieh schlachten 3 Cbmtr bet den Bäckern 3 Cbmtr aus
jede Mark der Gewerbesteuer gerechnet und findet bei den Fleischern ein Mmimalsatz von
6 Mark statt

Bei Braunkohlen Formereien ist ein Pauschalsatz von 8 Pfg pro IHM des Form
Platzes für das Sommerhalbjahr und ein Minimalsatz von 6 Mark jährlich zu zahlen

Halle den 24 December 1874

Bei Verwendung des Wassers zum Speisen von Dampfkesseln bedarf eS der Auf
stellung eines Wassermessers nicht wenn der Consument pro M der feuerberührte Fläche
bei ausschließlicher Braunkohlen Feuerung 6 Mark 75 Pfg bei Steinkohlen Feuerung
16 Mark 75 Pfg pro Jahr entrichtet

Bei Bezahlung des Wassers nach dem Wassermesser ist mindestens der Betrag vo
52 Mark pro Jahr zu zahlen

Die Wasserm sser find regelmäßig und wenn nicht ein Anderes ausdrücklich feiten
der Wasserwerks Verwaltung nachgelassen wird am Ende des seitens der Stadt gelegten
Zuleitungsrohres 5 des Reglements einzuschalten resp dahin zu verlegen

Wird das Wasser aus den H u leitung n mit Genehmigung der Verwaltung nicht
bloß zum hauswirthschastlichen Bedarf sondern auch zu gewerblichen und sonstigen Zweckt
aus einem und demselben ZaleitungSrohre hinter dem Wassermesser entnommen so wird von
dem durch den Wassermesser angezeigten Wasser Quantum die nach den Bestimmungen in
H 15 des Reglements ermittelte Maximal Wassermenge für den Haus und Wirthschafts
Bedarf in Abzug gebracht und nur für den Rest Bezahlung nach den folgenden Tarifsätzen
mit der Maßgabe gefordert daß mindestens der festgesetzte Minimal Belrag von 52 Mark
resp 26 Ma k Nr 1 3 zu entrichten ist

Nach Wassermesser ist zu entrichten
für jeden Cub kmeter Waffer bei einem täglichen Verbrauch
bis zu 10 odm 11 Pfg aber nicht unter 52 Mark jährlich

d bet über 10 bis zu 25 odm aber nicht unter 1 Mark 10 Pfg täglich
tritt ein Erlaß um 7 ein

v bei über 25 bi zu 60 odm abe r nicht unter 2 Mark 55 Pfg täglich
tritt ein Erlaß um 15 /o ein

ä bei über 60 bis zu 150 odm a ber nicht unter 5 Mark 60 Pfg täglich
tritt ein Erlaß um 23 ein

o bei über 150 bis zu 350 odm a ber nicht unter 12 Mark 7V Pfg täglich
tritt ein Erlaß um 27 ein

k bet 350 odm und darüber abe r nicht unter 28 Mark 10 Pfg täglich

tritt ein Erlaß von 30 ein
3 Waffer für einzelne Zwecke

1 Sprengen von Straßen und Höfen
Wie ä I bemerkt wird das aus den Hausleitungen mittelst Gießkannen entnommene

Wasser zum Sprengen der Höfe und Straßen Behufs Reinigung derselben dem Hau und
Wirthschaftswasser beigerechnet und ist dafür nichts zu vergüten

Dagegen bedarf alles Sprengen der Straßen und Höfe mittelst Schläuche zur
Reinigung oder bei Sommerhitze der besonderen schriftlichen Genehmigung der Wasserwerks
Verwaltung in welcher die dabei einzuhaltenden Modalitäten angegeben werden

In solchem Falle ist zu zahlen für einmal täglich stattfindende Sprengen von
10 m gepflasterter Fläche 40 Pfg
10 HHm ungepflasterter Fläche 50 Pfg

Einzelnes Abbrausen von Häusern Höfen und Gärten wird nach Abkommen vergütet
2 Wasser zum Bauen wird bei massiven Gebäuden mit 2 pro Mille bei reinen

Fachwerksgebäuden mit 1 pro Mille des TaxwertheS rergütet wobei indeß bei luxuriöse
ren Bauausführungen nur der Gauwenh in Betracht zu ziehen ist welchen das Gebäude
bei ordinärer Bauweise ohne besondere reichere Ausstattung haben würde

3 Bei Springbrunnen mit oder ohne Abfluß find zu entrichten pro Sommer
halbjahr

bis 3 mm Durchmesser der Ausfluß Oeffnung und 2 /,m Steigehöhe in maximo 25 Mk

4 mm 45 3 k6 mm IVVMkBei größeren Springbrunnen bleibt besondere Vereinbarung vorbehalten Alle
Springbrunnen dürfen nur von Morgens 6 bis Abend 12 Uhr geöffnet sein Der
Wasserwerks Verwaltung bleibt außerdem vorbehalten für die Stunden des stärksten Wasser
Verbrauch im heißen Sommer die Schließung der Springbrunnen auch innerhalb der
angegebenen Zeit vorzuschreiben ohne daß deshalb eine Herabsetzung des tarifmäßigen Pau
schal Satzes gefordert werden kann

Bet Springbrunnen bis zu 6 mm Durchmesser der Abflußöffnung sind ferrerweit
Wassermesser nicht zulässig Wo solche seither nachgelassen worden finden die unter Nr 2
angegebenen Sätze mit der Maßgabe Anwendung daß mindestens 12 Mark pro Sommer
zu zahlen sind

Bei Zimmer Fontaine bedarf es e ms besonderen Abkommen und tritt ein Mini
mal Satz von 12 Mark ebenfalls ein

4 Oeffneu und Schlichen der städtischen AbfiutzhLhue
Für das jedesmalige Schließen des städtischen Abflußhahne am Ende de Zulei

tungSrohreS auf Antrag des betreffenden Hausbesitzers find 50 Pfg zu entrichten und eben
soviel für das Wiederöffnen desselben

5 Wassermesser Miethe
Für die Verleihung und Unterhaltung der Wassermesser sind jährlich zu zahlen

bei Wassermessern von 12,5 mm Rohrdurchmesser 12 Mark

5
20 15
25 18
37,5 27
50 36
75 S4

Der Magistrat
v Voß

Für die Redaction verantwortlich O Bertram Druck der Buchdruckerei des Waisenhaus
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